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Nr. Gegenstand Gebühr M

1.2. bei Änderung des An
schlusses in einen ande
ren, dessen Einrichtungs

gebühr gemäß Abschnitt
VI 1 höher festgelegt ist Differenz der

beiden Einrich
tungsgebühren

1.3. bei Änderung des An
schlusses in einen anderen, 
dessen Einrichtungsgebühr 
gemäß Abschnitt VI 1 
gleich oder niedriger fest
gelegt ist 15,—

2. Zusätzlich zu den Änderungs
und Mindestgebühren gemäß 
Bemerkungen zu Nr. 1 (lfd.
Nr. 1.1. bis 1.3.) werden nach 
den geltenden Preisbestim
mungen für Femmeldebaulei- 
stungen* berechnet:

2.1. Herausführen von Teilneh
merleitungen aus einem 
Gebäude in ein anderes 
auf demselben Grundstück, 
einschließlich der gege
benenfalls notwendigen 
Maste und ihrer Aufstel
lung sowie Erd- und 
Pflasterarbeiten

2.2. Mehrkosten, die durch be
sondere Wünsche des Teil
nehmers entstehen (z. B.
Verlegung von Unterputz
rohren)

2.3. Wartezeiten, die vom Teil
nehmer verschuldet sind.

3. Als verlegte Teilnehmerleitun
gen gelten die neuverlegten 
und bei Abnahme von Leitun
gen die wieder angebrachten 
Teilnehmerleitungen

• z. Z. gilt Preisbewilligung Nr. 145 vom 30. April 1970 
— Preise für Fernmeldebauleistungen —, herausgegeben vom 
Ministerium für Post- und Fernmeldewesen
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4. Die Gebühr nach Nr. 1 gilt 
nicht bei einer Verlegung an 
eine andere Stelle innerhalb 
desselben Ortsnetzes. Die Be
rechnung erfolgt in diesem 
Fall nach Abschnitt VI i A 
Nr. 1 bis 6, sofern nicht die 
Gebühren des Abschnittes VI 
2 В Nr. 6 oder 7 anzuwenden 
sind.

В Änderungsgebühren für einen 
Einzel- oder Gemeinschaftsan
schluß mit oder ohne Zusatzein
richtungen, wenn damit keine Lei
tungsverlegungen verbunden sind

2 Anbringen einer langen An
schlußschnur 15,—

3 Anbringen eines zweiten Hörers 15,—

4 Anbringen eines Gebührenanzei
gers 15,—

5 Auswechseln eines Femsprechap-
parates auf Wunsch des Teilneh
mers 15,—

Bemerkungen zu Nr. 2 bis 5:

Die Gebühren werden auch be
rechnet, wenn die Arbeiten im 
Zusammenhang mit Änderungen 
nach Nr. 1 ausgeführt werden.
Werden dabei mehrere Arbeiten 
nach Nr. 2 bis 5 ausgeführt, er
mäßigt sich die Gebühr für jede 
weitere dieser Arbeiten auf 
5,—M. Das gilt auch, wenn aus
schließlich Arbeiten nach Nr. 2 
bis 5 ausgeführt werden.

6 Verlegung eines Einzel- oder Ge
meinschaftsanschlusses an eine 
andere Stelle innerhalb dessel
ben Ortsnetzes, wenn an der an
deren Stelle von früheren An
schlüssen her vorhandene Lei
tungsführungen (Hauptanschluß
leitungen, Einführungen und 
Teilnehmerleitungen) ohne Ände
rung wiederbenutzt werden, aber 
ein Fernsprechapparat neu aufge
stellt werden muß 15,—


